
Nießbrauch an Sachen

Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, daß 
diesem der Nießbrauch zustehen soll. Die Vorschriften des 
§ 929 Satz 2, der §§ 930 bis 932 und der §§ 933 bis 936 
finden entsprechende Anwendung; in den Fällen des 
§ 936 tritt nur die Wirkung ein, daß der Nießbrauch dem 
Fechte des Dritten vorgeht.

§ 1033
Der Nießbrauch an einer beweglichen Sache kann durch 

Ersitzung erworben werden. Die für den Erwerb des Eigen
tums durch Ersitzung geltenden Vorschriften finden ent
sprechende Anwendung.

§ 1034
Der Nießbraucher kann den Zustand der Sache auf seine 

Kosten durch Sachverständige feststellen lassen. Das 
gleiche Recht steht dem Eigentümer zu.

§ 1035
Bei dem Nießbrauch an einem Inbegriffe von Sachen 

sind der Nießbraucher und der Eigentümer einander ver
pflichtet, zur Aufnahme eines Verzeichnisses der Sachen 
mitzuwirken. Das Verzeichnis ist mit der Angabe des Tages 
der Aufnahme zu versehen und von beiden Teilen zu unter
zeichnen; jeder Teil kann verlangen, daß die Unterzeich
nung öffentlich beglaubigt wird. Jeder Teil kann auch ver
langen, daß das Verzeichnis durch die zuständige Behörde 
oder durch einen Notar aufgenommen wird. Die Kosten 
hat derjenige zu tragen und vorzuschießen, welcher die 
Aufnahme oder die Beglaubigung verlangt.

§ 1036
(1) Der Nießbraucher ist zum Besitze der Sache be

rechtigt.
(2) Er hat bei der Ausübung des Nutzungsrechts die bis

herige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrecht- 
zuerhalten und nach den Regeln einer ordnungsmäßigen 
Wirtschaft zu verfahren.

§1037
(1) Der Nießbraucher ist nicht berechtigt, die Sache um

zugestalten oder wesentlich zu verändern.
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